Landkreis Oder-Spree
Der Landrat

Offentliche Bekanntmachung des Landkreises Oder-Spree

Nach intensiven Bekdmpfungsmaflnahmen gegen die Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei
Wildschweinen im Landkreis Oder-Spree seit Beginn des Ausbruchs im September 2020
kann nach Genehmigung der Europaischen Kommission die festgelegte Restriktionszone
Sperrzone | verkleinert werden.

Aus diesem Grund erlasst der Landkreis Oder-Spree, vertreten durch den Landrat, dieser
vertreten durch das Amt fir Landwirtschaft, Veterinar- und Lebensmittelliberwachung
(nachfolgend: Veterinaramt) nachfolgende Tierseuchenallgemeinverfigung zur Feststellung
und Bekampfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen vom 25. November
2024.

Rechtsgrundlagen:

o Artikel 70 und 71 der Verordnung (EU) 2016/429

¢ Artikel 63 bis 65 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687

o Artikel 3 bis 6, 9 bis 12 und 49 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2023/594

e 88 37 und 38 Absatz 11 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 16 des Gesetzes zur
Vorbeugung vor und Bek&dmpfung von Tierseuchen

e 88§ 14d und 14e der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die
Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung)

e 8§ 1 Absatz 4 und § 5 Absatz 8 des Gesetzes zur Ausfiihrung des
Tiergesundheitsgesetzes

e 880 Absatz 2 Nummern 3 und 4 der Verwaltungsgerichtsordnung

in der jeweils geltenden Fassung.

Tierseuchenallgemeinverfigung zur Feststellung und Bekampfung
der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen
vom 7. Oktober 2020
in der Fassung der 15. Anderung und Erganzung
vom 25. November 2024

Entscheidung:

A. Festlegung der Restriktionsgebiete

I.  Schutzkorridor als Teil der Sperrzone | mit den Gemarkungen:

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd: Teile der Gemarkung Brieskow-Finkenheerd
Stadt Eisenhuttenstadt: Teile der Gemarkung Eisenhittenstadt
Gemeinde Lawitz: Teile der Gemarkung Lawitz
Gemeinde Neil3emuiinde: Breslack

Coschen

Ratzdorf



Teile der Gemarkung Wellmitz

Gemeinde Neuzelle: Teile der Gemarkung Neuzelle
Steinsdorf

Gemeinde Vogelsang: Teile der Gemarkung Vogelsang

Gemeinde Wiesenau: Teile der Gemarkung Wiesenau

Gemeinde Ziltendorf: Teile der Gemarkung Ziltendorf

Die als Anlage Al beigeflgte Karte der Restriktionsgebiete vom 25. November 2024
zeigt die aktuell glltigen Restriktionszone nach Verkleinerung der Sperrzone | und ist
Bestandteil dieser Allgemeinverfiigung.

Eine zu vergréRernde Version der Karte ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.landkreis-oder-spree.de/asp-zonen.

Der aktuelle Zaunverlauf ist der benannten Karte zu entnehmen.

B. Angeordnete Mal3regeln

Fur den gesamten Landkreis Oder-Spree wird angeordnet:

1.

Die Absperrungen der unter A. |. benannten Restriktionszone mit einer
wildschweinsicheren Umz&aunung sowie Segmentzaune sind zu dulden! Der
Ruckbau der Zaune erfolgt nach fachlicher Entscheidung durch das Veterinaramt.

a) Die in den unter B. I. Nummer 1 benannten Umzaunungen eingelassenen Tore
sind nach Nutzung zwingend zu schlief3en!

b) Das Betreten und Befahren von Flachen und das Freihalten eines bis zu 3 Meter
breiten Streifens entlang der ASP-Schutzzaune zur Kontrolle, Wartung und
Instandsetzung durch amtlich beauftragte Personen ist zu dulden.

Der aktuelle Zaunverlauf ist der unter A. Il. benannten Karte zu entnehmen.

Jagdausibungsberechtigte haben eine verstarkte Bejagung von Schwarzwild
durchzufihren!

Jagdausubungsberechtigte haben zudem daflir Sorge zu tragen, dass bei
Gesellschaftsjagden das Aufbrechen der Tiere und die Sammlung des Aufbruchs
zentral an einem Ort erfolgen.

Jagdaustbungsberechtigte sind zur verstarkten Suche nach verendeten
Wildschweinen verpflichtet.

Wird die verstérkte Suche von durch das Veterindramt benannten Personen
durchgefiuhrt, haben die Jagdausibungsberechtigten in inrem Revier diese Suche
zu dulden und mitzuwirken.

Jagdaustubungsberechtigte haben jedes verendet aufgefundene Wildschwein
unverzuglich

a. unter Angabe des Fundortes (GPS-Daten) dem Veterindramt schriftlich unter der
Adresse Breitscheidstralle 7,15848 Beeskow oder telefonisch unter der Telefon-
Hotline 03366 35-2020 oder tber die Nutzung der Tierfund-Kataster-App oder
per E-Mail unter fallwildmeldung@landkreis-oder-spree.de anzuzeigen,


https://www.landkreis-oder-spree.de/asp-zonen

b. von ihm aulRerhalb der Sperrzonen | Proben zur virologischen Untersuchung
auf ASP zu entnehmen und die Proben mit einem Wildursprungsschein dem
Veterinaramt, Schneeberger Weg 40, 15848 Beeskow zur Untersuchung auf
ASP zuzuleiten. In den Sperrzonen | sind die Proben durch die hierflir vom
Veterinaramt beauftragten Personen (unter anderem Jagdaustibungsberechtigte)
zu entnehmen.

Der beprobte Tierkdrper verbleibt am Fundort, soweit
Verkehrssicherungspflichten dem nicht entgegenstehen. Die Bergung und
unschéadliche Beseitigung ist ausschlie3lich durch vom Veterindramt beauftragte
Personen durchzufiihren.

6. Das Verbringen von lebenden Wildschweinen ist im gesamten Landkreis verboten.

Fur den gesamten Schutzkorridor werden zusatzlich zu den unter Punkt B. .
angeordneten Maflinahmen folgende Mafiregeln angeordnet:

1. Schweinehalter haben dem Veterindramt unverziglich
a. die Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres
Standortes,
b. verendete oder erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte Schweine
anzuzeigen.

2. Schweinehalter haben geeignete Desinfektionsmoglichkeiten an den Ein- und
Ausgangen der Stalle oder sonstigen Standorte einzurichten.

3. Schweinehalter haben verendete und erkrankte Schweine, bei denen der Verdacht
auf ASP nicht ausgeschlossen werden kann, nach naherer Anweisung des
Veterinaramtes serologisch oder virologisch auf ASP untersuchen zu lassen.

4. Tierhalter haben Futter, Einstreu und sonstige Gegenstande, mit denen Schweine in
Beriihrung kommen kdnnen, fiir Wildschweine unzuganglich aufzubewahren.

5. Tierhalter haben sicherzustellen, dass Hunde das Betriebsgelande nur unter Aufsicht
verlassen.

6. Auf offentlichen oder privaten Stral3en oder Wegen, ausgenommen auf betrieblichen
Wegen, dirfen Schweine nicht getrieben werden.

7. Das Schwarzwild muss durch den Jagdaustibungsberechtigten vollstandig
entnommen werden!

Die Entnahme ist entsprechend dem Leitfaden des Ministeriums fur Soziales,
Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz zur Bejagungsstrategie im Rahmen
der ASP-Bekampfung im Land Brandenburg - Anlage A2 - mit folgenden jagdlichen
Mitteln durchzufuhren:

e Fallenfang

e Einzeljagd sowie

e Bewegungsjagden und Erntejagden nach vorheriger Anzeige bei der Unteren
Jagdbehorde (mindestens zehn Tage vor Beginn)

Ist eine unverziigliche und wirksame verstarkte Bejagung durch den
Jagdaustibungsberechtigten nicht sichergestellt, kann das Veterinaramt die
Bejagung durch andere Personen als den Jagdaustibungsberechtigten vornehmen



lassen. In diesem Fall ist der Jagdaustbungsberechtigte verpflichtet, die Bejagung
durch diese Personen zu dulden und die erforderliche Hilfe zu leisten.

8. Bewegungsjagden und Erntejagden sind der Unteren Jagdbehérde durch den
Jagdaustibungsberechtigten anzuzeigen.

9. Von den Jagdausuibungsberechtigten zu dulden sind insbesondere die fir die
Kadaversuche eingesetzten Hundestaffeln und die mit Schusswaffen ausgestatteten
begleitenden Jager.

10. Erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine oder deren Teile sowie
Gegenstande, mit denen Wildschweine in Berihrung gekommen sein kénnen, dirfen
nicht in einen Betrieb verbracht werden.

11. Frisches Wildschweinefleisch oder Wildschweinefleischerzeugnisse, das oder die
von Wildschweinen gewonnen worden ist oder sind sowie tierische Nebenprodukte
und Folgeprodukte aus tierischen Nebenprodukten, die von Wildschweinen
stammen, die in der Sperrzone | (hier Schutzkorridor) geschlachtet oder erlegt
worden sind, dirfen nicht verbracht oder ausgefiihrt werden.

12. Jagdaustibungsberechtigte haben jedes erlegte Wildschwein im Schutzkorridor
unverziglich mit einer Wildmarke zu kennzeichnen und einen Begleitschein nach
Muster des Wildursprungsscheins inklusive der Angabe des Erlegungsortes (GPS-
Daten) auszustellen sowie von jedem erlegten Wildschwein unverziiglich Proben zur
virologischen Untersuchung auf ASP zu enthnehmen, zu kennzeichnen und der in
telefonischer oder schriftlicher Absprache mit dem Veterinaramt bestimmten Stelle
zuzufuhren.

Nach Veroéffentlichung eines negativen Untersuchungsergebnisses auf der
Internetseite des Landkreises Oder-Spree unter https://www.landkreis-oder-
spree.de/Wirtschaft-Ordnung/Veterinar-und-
Lebensmitteliberwachung/Fleischhygiene-Geflugelfleischhygiene - Tabelle ,ASP-
Befunde erlegtes Wild®, gilt der Tierkérper vom Veterinaramt als zur Verwendung als
Lebensmittel freigegeben.

[ll. Fur die ehemalige Sperrzone | mit den Gemarkungen

Gemeinde Berkenbriick: Teile der Gemarkung Berkenbrtck (nordlich
der BAB12)

Gemeinde Briesen (Mark) mit den Alt Madlitz

Gemarkungen: Biegen
Briesen

Falkenberg b. Briesen

Teile der Gemarkung Kersdorf (nérdlich
der BAB12)

Madlitz Forst

Teile der Gemarkung Neubrick Forst
(6stlich des ASP-Schutzzauns)
Wilmersdorf b. Briesen

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd

Stadt Eisenhlittenstadt mit den Diehlo
Gemarkungen:


https://www.landkreis-oder-spree.de/Wirtschaft-Ordnung/Veterinär-und-Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene-Geflügelfleischhygiene
https://www.landkreis-oder-spree.de/Wirtschaft-Ordnung/Veterinär-und-Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene-Geflügelfleischhygiene
https://www.landkreis-oder-spree.de/Wirtschaft-Ordnung/Veterinär-und-Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene-Geflügelfleischhygiene

Stadt Friedland mit den
Gemarkungen:

Stadt Furstenwalde/Spree:

Gemeinde Grof3 Lindow

Gemeinde Grunow-Dammendorf mit
den Gemarkungen:

Gemeinde Jacobsdorf mit den
Gemarkungen:

Gemeinde Langewahl:

Gemeinde Lawitz
Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Millrose:

Gemeinde Neilfemiinde mit den
Gemarkungen:

Gemeinde Neuzelle mit den
Gemarkungen:

Gemeinde Rietz-Neuendorf:

Gemeinde Schlaubetal mit den
Gemarkungen:

Gemeinde Siehdichum mit den
Gemarkungen:

Gemeinde Steinhdfel mit den
Gemarkungen:

Chossewitz
Grol? Muckrow
Klein Muckrow

Teile der Gemarkung Furstenwalde/Spree
(6stlich der B168 und L36)

Dammendorf
Grunow

Jacobsdorf
Petersdorf b. Briesen
Pillgram

Sieversdorf

Teile der Gemarkung Langewahl (nérdlich
der A12)

Teile der Gemarkung Miillrose (nérdlich des
Oder-Spree-Kanals)

Breslack

Coschen

Ratzdorf

Wellmitz

Bahro Neuzelle
Bomsdorf Ossendorf
Gohlen Schwerzko
Henzendorf

Kobbeln Streichwitz
Mobiskruge Treppeln

Teile der Gemarkung Neubrick (6stlich des
ASP-Schutzzauns)

Bremsdorf
Flnfeichen
Kieselwitz

Pohlitz
RielRen
Schernsdorf

Arensdorf

Demnitz

Teile der Gemarkung Hasenfelde (6stlich
der L36)

Teile der Gemarkung Heinersdorf (6stlich
der L36)



Teile der Gemarkung Neuendorf im Sande
(sudlich der L36)

Teile der Gemarkung Steinhofel (Ostlich der
L36)

Gemeinde Vogelsang
Gemeinde Wiesenau
Gemeinde Ziltendorf

wird angeordnet:

Jagdaustibungsberechtigte haben jedes erlegte Wildschwein unverziglich mit einer
Wildmarke zu kennzeichnen und einen Begleitschein nach Muster des
Wildursprungsscheins inklusive der Angabe des Erlegungsortes (GPS-Daten)
auszustellen sowie von jedem erlegten Wildschwein unverzuglich Proben zur
virologischen Untersuchung auf ASP zu entnehmen, zu kennzeichnen und der in
telefonischer oder schriftlicher Absprache mit dem Veterinaramt bestimmten Stelle
zuzufuhren.

Sofortige Vollziehbarkeit

Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfiigung wird gemalf3 § 80 Absatz 2 Nummer
4 Verwaltungsgerichtsordnung fiir folgende MaR3regeln angeordnet: B. I. Nummer 3 und
5; B. Il. Nummer 1, 4 bis 7 und 10 bis 12; B. Il

Im Ubrigen ist diese Allgemeinverfiigung geman § 80 Absatz 2 Nummer 3 der
Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit 8 37 des Tiergesundheitsgesetzes sofort
vollziehbar. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

Inkrafttreten und Befristung

Diese Allgemeinverfiigung tritt einen Tag nach Verdffentlichung in Kraft und gilt bis auf
Widerruf.

Hinweise

Es wird auf die gesetzlich bestehenden Pflichten nach der Schweinepest-Verordnung in
der Sperrzone | hingewiesen.

Weitere Kontaktdaten

Jeder Verdacht auf Erkrankung an ASP ist dem Veterindramt sofort unter
fallwildmeldung@landkreis-oder-spree.de, Telefon: 03366 35-2020 (Montag bis Sonntag
von 8 bis 16 Uhr) oder Gber die Nutzung der Tierfund-Kataster-App zu melden.

Die Allgemeinverfiigung zur Feststellung und Bekdmpfung der Afrikanischen
Schweinepest bei Wildschweinen vom 7. Oktober 2020 in der Fassung der 14. Anderung
und Erganzung vom 29. Februar 2024 verliert mit Inkrafttreten dieser Allgemeinverfligung
ihre Gultigkeit. Eine separate Aufhebung der genannten Verfiigung erfolgt nicht.

Zuwiderhandlungen

Vorsatzliche oder fahrlassige Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfigung
stellen gemanR § 32 Absatz 2 Nummer 3 und 4 Tiergesundheitsgesetz in Verbindung mit
§ 25 Schweinepest-Verordnung eine Ordnungswidrigkeit dar und kbnnen mit einer
Geldbul3e bis zu 30000,00 Euro geahndet werden.



Begriundung

|. Sachverhalt

Der Verfuigung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Am 10. September 2020 bestatigte sich im benachbarten Landkreis Spree-Neil3e bei
Sembten erstmalig der Verdacht auf eine Infektion mit der ASP bei einem verendet
aufgefundenen Wildschwein als Ergebnis der abschlieRenden Testung durch das Friedrich-
Loffler-Institut.

Mitte September 2020 wurden im Landkreis Oder-Spree im Dorchetal bei Neuzelle / Kummro
funf verendete Wildschweine aufgefunden, bei denen am 15. September 2020 eine Infektion
auf ASP durch das Friedrich-Loffler-Institut bestatigt wurde. Die mit Bescheid vom

14. September 2020 aufgrund dessen in einer ersten Tierseuchenallgemeinverfigung zur
Feststellung der ASP bei Schwarzwild festgelegten Restriktionsgebiete wurden zuletzt mit
der Tierseuchenallgemeinverfligung vom 7. Oktober 2020 in der Fassung der 14. Anderung
und Erganzung vom 29. Februar 2024 an das epidemiologische Geschehen angepasst.
Ende Oktober 2020 wurde bei einem verendet aufgefundenen Wildschwein in Klein Briesen
sowie am 19. Mai 2021 in Frankfurt (Oder) das Virus der ASP nachgewiesen.

AnschlieBend hat sich das Seuchengeschehen im Landkreis Oder-Spree sowie in
benachbarten Landkreisen und der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) kontinuierlich
ausgeweitet.

Seit Februar 2023 wurden im Landkreis Oder-Spree keine APS-infizierten Wildschweine
mehr gefunden, so dass von einem ricklaufigen Seuchengeschehen ausgegangen wird. Im
Ergebnis intensiver Bemihungen aller Beteiligten konnte im Oktober 2024 der Antrag auf
Verkleinerung der ASP-Restriktionszone bei der Européischen Kommission gestellt werden.
Diese stimmte dem Antrag zu, so dass die die Sperrzone | auf den aktuellen Schutzkorridor
verkleinert werden konnte.

Die ASP ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen
sind. In Mitteleuropa erfolgt eine Ubertragung durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren
(Sekrete, Blut, Sperma), die Aufnahme von Speiseabfallen oder
Schweinefleischerzeugnissen beziehungsweise Schweinefleischzubereitungen sowie andere
indirekte Ubertragungswege (Fahrzeuge, kontaminierte Ausriistungsgegenstande
einschlieB3lich Jagdausriustung, landwirtschaftlich genutzte Gerate und Maschinen, Kleidung).

Bei direkter Ubertragung wird der Erreger tiber Nasen-Rachen-, Augensekret und Speichel,
spater auch tUber Urin und Kot ausgeschieden. Die Inkubationszeit, das heil3t, die Zeit von
der Einschleppung des Erregers in einen Schwarzwild- oder Hausschweinebestand bis zum
Auftreten der ersten Krankheitssymptome, betragt etwa sieben bis zehn Tage. Ein infiziertes
Tier stirbt in mehr als 90 Prozent der Infektionsfalle an ASP. Ein Impfstoff gegen ASP ist
bisher nicht verfligbar. Die Bekdmpfung gestaltet sich au3erordentlich schwierig, da das
Virus sehr widerstandsfahig ist. Es bleibt auch wahrend des Verwesungsprozesses des
Schweins mehrere Wochen bis Monate infektids. In Schlachtkérpern und Blut, in
Dauerwaren wie Schinken und Salami ist das Virus monatelang, in Gefrierfleisch sogar
jahrelang vermehrungsfahig.

Aus vorgenannten Grinden kommt der Verhinderung der Einschleppung der ASP in bisher
freie Regionen sowie in Hausschweinbestande eine entscheidende Bedeutung zu. Um die
Verbreitung der Infektionskrankheit wirkungsvoll zu verhindern, missen Infektionswege
abgeschnitten werden. Andernfalls droht durch Verbreitung dieser Erkrankung die Gefahr
hoher Tierverluste, was zu gro3en wirtschaftlichen Schaden in den betroffenen
Schweinemastbetrieben fuhrt kann. Die strengen Handelsbeschrankungen, die auf Grund
des Auftretens der ASP zu erwarten sind, kdnnen auch fir nicht von der Krankheit betroffene
Betriebe und fur ganze Wirtschaftsbereiche zu enormen Einschrankungen fuhren.

Tritt bei Wildschweinen - wie aktuell im Landkreis Oder-Spree - ein Infektionsgeschehen
durch ASP auf, ist unverziglich eine Einschatzung des Ausmaldes des



Ausbruchsgeschehens (raumliche Ausdehnung, Anzahl der betroffenen Tiere, GroRRe der
Population im betroffenen Gebiet und weiteres) durch die Behdrde vorzunehmen. Auf dieser
Grundlage werden, nach fachlicher Prifung im Rahmen des Bekdmpfungs- und
Tilgungsplans des Landes Brandenburg, Malinahmen zur Bek&mpfung der Tierseuche in der
Wildschweinpopulation, zur Verhinderung der Ausbreitung und des Ubergreifens auf
Hausschweine, ergriffen. Das Friedrich-Loéffler-Institut hat hierzu unterstiitzend
Empfehlungen in einem MalRnahmenkatalog erarbeitet.

Il. Rechtliche Wirdigung

Gemal} § 38 Absatz 11 des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit Artikel 3 der
Verordnung (EU) 2017/625 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur
Ausfiihrung des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit 8 4 Ordnungsbehdrdengesetz in
der jeweils geltenden Fassung, ist das Amt fur Landwirtschaft, Veterinar- und
Lebensmitteliberwachung des Landkreises Oder-Spree (Veterindramt) die zustandige
Behdrde fur den Erlass von Verfiigungen von SchutzmalRnahmen zur Vorbeugung und
Bekampfung von Tierseuchen. Diese Allgemeinverfigung dient der Umsetzung der
Malregeln der Schweinepest-Verordnung sowie der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2023/594 vom 16. Méarz 2023 in der zurzeit geltenden Fassung.

Zur Vorbeugung und Bekampfung der Tierseuche ASP erlasst das Veterindramt in seiner
Zustandigkeit nach § 38 Absatz 11 in Verbindung mit § 6 und 10 des
Tiergesundheitsgesetzes sowie auf der Grundlage der Durchfihrungsverordnung (EU)
2023/594 mit dieser Allgemeinverfliigung weitere Maldregeln zur Ergdnzung der
Anordnungen der Schweinepest-Verordnung.

zu B. I. Nummer 1

Nach § 14d Absatz 2c Nummer 1 bis Nummer 3 Schweinepest-Verordnung kann das
Veterinaramt, soweit dies aus Grinden der Tierseuchenbek&dmpfung unerlasslich ist und auf
Grund der mdéglichen Weiterverbreitung des Erregers dringend geboten erscheint, fir die
Sperrzone | Malinahmen zur Absperrung, insbesondere durch Errichten einer Umzaunung,
ergreifen. Die Voraussetzung dafir ist, dass sich dort Wildschweine aufhalten, die an der
ASP erkrankt sind, bei denen der Verdacht auf ASP besteht oder bei denen nicht
auszuschlieRen ist, dass sie das Virus der ASP aufgenommen haben.

Durch die Umzaunung des Schutzkorridors sollen potentiell infizierte Wildschweine
zumindest kurzfristig in diesem réaumlich eng begrenzten Gebiet gehalten werden, um die
Durchseuchung zu erméglichen und eine Verbreitung der Tierseuche zu verhindern.
Erkranktes Schwarzwild soll ebenfalls in diesem raumlich begrenzten Gebiet gehalten
werden und dadurch eine Einschleppung der Tierseuche in andere Gebiete vermieden
werden. Hintergrund ist die stark bewaldete und landwirtschaftlich gepragte Region, die eine
effiziente und zeitnahe Bekampfung der Tierseuche durch Abschottung der infiziert
aufgefundenen Wildschweinkadaver in einem umzéaunten Kerngebiet erfordern. So soll ein
Eintrag in weitere durch starke Bewaldung schwer zugéangliche Regionen erschwert
beziehungsweise unterbunden werden.

Nur durch konsequent geschlossene Zaune erfillt der ASP-Schutzzaun seine
Funktion. Es ist daher erforderlich, unter Tenorpunkt 1 Buchstabe a anzuordnen, dass die
Tore nach deren Benutzung umgehend wieder zu schlie3en sind.

Zur erfolgreichen und erforderlichen Bewirtschaftung des Zaunes (Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung) ist das Betreten, Befahren und Freihalten eines Randstreifens am Zaun
durch amtliche beauftragte Personen unentbehrlich. Unter Tenorpunkt 1 Buchstabe b dieser
Verfiigung wurde daher angeordnet, dass die amtlichen Tatigkeiten und Personen zu dulden
sind.

zu B. I. Nummer 2 bis 5

Die verstéarkte Bejagung im gesamten Landkreis, sowie die verstarkte Suche nach
verendeten Wildschweinen werden unter Anwendung des Erlasses des Ministeriums fur
Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz vom 22. November 2024
»+Anordnung von Malinahmen zur Vorbeugung vor der Einschleppung und zur friihzeitigen




Erkennung der Afrikanischen Schweinepest” auf der Grundlage von Artikel 70 der
Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung mit § 3a der Schweinepest-Verordnung
angeordnet.

Die verstarkte Bejagung dient der gezielten Reduzierung der Schwarzwildpopulationen und
damit der Verhinderung einer weiteren Verbreitung des ASP-Virus.

Die verstarkte Suche nach verendeten Wildschweinen soll erzielen, dass schnellstmdglich
alle weiteren, an der Tierseuche verendeten Wildschweine aufgefunden werden. So kénnen,
durch eine anschlieBende, restlose Entfernung gegebenenfalls weiterer aufgefundener
Wildschweinkadaver, die Infektionsquellen beseitigt und auf diese Weise die Verbreitung der
Tierseuche Uber den Landkreis hinaus verhindert werden. Eine Suche und Beseitigung
infizierter, verendeter Wildschweine beziehungsweise der Reste aus dem Revier ist zeithah
und umfassend durchzufiihren, da diese aufgrund der groRen Widerstandsfahigkeit des
Virus Uber lange Zeitraume ein Virusreservoir und somit eine Infektionsquelle fiir gesunde
Wildschweine darstellen.

Die Behdrde hat durch die Kennzeichnung und Beprobung von erlegten Wildschweinen die
Mdoglichkeit, das aktuelle Seuchengeschehen auch auf3erhalb der festgelegten
Restriktionsgebiete zu beobachten. Aufgrund der Funde positiv auf ASP getesteter erlegter
Wildschweine sowie Wildschweinkadaver mit weiterer Tendenz zur Ausbreitung, sollen die
MalRnahmen der Beprobung mit anschliel3ender labordiagnostischer Untersuchung eine
frihzeitige Erkennung eines Eintrages in den regionalen Wildschweinbestand ermdglichen.
Die Beprobung und Untersuchung sollen zudem Grundlage unverziglicher Ma3nahmen zur
Verhinderung einer weiteren Ausweitung des Seuchengeschehens sein.

Zudem kann die Behdrde, soweit es aus tierseuchenrechtlichen Griinden zwingend
erforderlich ist, die weitere Verwendung der Tierkdrper erlegter Wildschweine als
Lebensmittel untersagen.

zu B. I. Nummer 6

Gemal Artikel 48 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2023/594 hat das Veterindramt das
Verbringungen von Sendungen von Wildschweinen im gesamten Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats, in andere Mitgliedstaaten und in Drittlander zu verbieten.

zu B. 1l. Nummer 1 bis 6

Die ASP stellt aufgrund der Ubertragbarkeit vom Wildschwein auf Hausschweine und
untereinander als auch der hohen Mortalitétsrate bei einem Infektionsgeschehen gerade fiir
die Schweinemastbetriebe beziehungsweise Hausschweinbesitzer eine erhebliche Gefahr
dar. Auch in der hier festgelegten Sperrzone | befindet sich eine Vielzahl von
Schweinehaltern. Die Mitarbeit der Schweinehalter ist entscheidend. Vorrangiges Ziel ist es,
den Kontakt von Hausschweinen mit Wildschweinen zu verhindern. Der Landwirt muss
seinen Bestand so abschotten, dass jedweder Kontakt mit Wildschweinen unmaglich
gemacht wird. Freilandhaltungen sind hier besonders gefahrdet, aber auch konventionelle
Betriebe miissen geeignete VorsichtsmalRnahmen ergreifen (zum Beispiel geeignete
Desinfektionsmaflinahmen; unzugangliche Lagerung von Futtermitteln und Einstreu). Das
ASP-Virus wird Uberwiegend direkt Uber Blut und Kérperflissigkeiten erkrankter Tiere, zum
Beispiel von Wildschweinen libertragen. Futtermittel miissen im Betrieb so gelagert werden,
dass sie gegen Kontamination geschutzt sind. Dies bedeutet insoweit eine fur Wildschweine
unzugangliche Lagerung von Rohware, Endprodukten und Futtermitteln.

Die Mal3regeln dienen dem Schutz des Schwarzwildes und der Hausschweine und sollen
eine frihzeitige Feststellung der Tierseuche ermdglichen, um gegebenenfalls weitere
geeignete MaRnahmen zur Bekdmpfung und Verhinderung einer Weiterverbreitung des Virus
einleiten zu kénnen.

zu B. 1l. Nummer 7 bis 9
Aus Griunden der Tierseuchenbekampfung wurde im gesamten Schutzkorridor geman § 14d
Absatz 8 in Verbindung mit Absatz 6 Schweinepest-Verordnung die vollstandige Entnahme




von Schwarzwild angeordnet. Die Schwarzwildpopulation soll dadurch derart reduziert
werden, dass Infektionsketten abreiRen und eine Tilgung der ASP mdglich wird.

Gemal § 14d Absatz 6 Satz 1 bis 3 Schweinepest-Verordnung kann die Behorde die
Bejagung durch andere Personen als den Jagdausiibungsberechtigten vornehmen lassen,
soweit eine unverzugliche und wirksame verstarkte Bejagung durch den
Jagdaustibungsberechtigten nach den der zustandigen Behérde vorliegenden Erkenntnissen
nicht hinreichend sichergestellt ist. In diesem Fall ist der Jagdaustibungsberechtigte
verpflichtet, die Bejagung durch diese Personen zu dulden und die erforderliche Hilfe zu
leisten.

Gemal3 dem Leitfaden zur Bejagungsstrategie im Rahmen der ASP-Bek&mpfung im Land
Brandenburg (Anlage A2) als Anlage des Erlasses ,Durchfiihrung der Schweinepest-
Verordnung — Anordnung von MalRnahmen zur Bek&dmpfung der Afrikanischen Schweinepest
bei Wildschweinen in Restriktionsgebieten® des Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit,
Integration und Verbraucherschutz vom 20. Marz 2021 sind Bewegungsjagden erst
durchzufiihren oder gegebenenfalls anzuordnen, wenn andere Jagdmethoden nicht effektiv
durchfihrbar sind. Bewegungsjagden sind zudem auf ausgewahlte Flachen zu begrenzen.

Auf dieser Grundlage wird im Tenor dieser Verfligung unter B. Il. Nummer 8

angeordnet, dass Bewegungsjagden und Erntejagden der Unteren Jagdbehérde anzuzeigen
sind. Die Behérde hat dadurch die Méglichkeit, sofern es aus tierseuchenrechtlichen
Griunden zwingend erforderlich ist, die Bewegungsjagden und Erntejagden zu untersagen.
Da diese Form der Jagd von den Jagdaustibungsberechtigten entsprechend umfangreich
vorbereitet werden muss, ist der Zeitpunkt der geplanten Jagd fir gewohnlich lange im
Voraus bekannt und die Forderung zur Anzeige bei der Behtérde mindestens zehn Tage im
Voraus verhaltnismaRig.

zu B. Il. Nummer 10

Die ASP stellt aufgrund der Ubertragbarkeit vom Wildschwein auf Hausschweine und
untereinander als auch der hohen Mortalitétsrate bei einem Infektionsgeschehen gerade fiir
die Schweinemastbetriebe beziehungsweise Hausschweinbesitzer eine erhebliche Gefahr
dar. Auch in der hier festgelegten Sperrzone | befindet sich eine Vielzahl von
Schweinehaltern. Die Mitarbeit der Schweinehalter ist entscheidend. Vorrangiges Ziel ist es,
den Kontakt von Hausschweinen mit Wildschweinen zu verhindern. Der Landwirt muss
seinen Bestand so abschotten, dass jedweder Kontakt mit Wildschweinen unmaglich
gemacht wird. Freilandhaltungen sind hier besonders gefahrdet, aber auch konventionelle
Betriebe miissen geeignete Vorsichtsmalinahmen ergreifen (zum Beispiel geeignete
Desinfektionsmaflinahmen; unzugangliche Lagerung von Futtermitteln und Einstreu). Das
ASP-Virus wird Uberwiegend direkt Uber Blut und Kérperflissigkeiten erkrankter Tiere, zum
Beispiel von Wildschweinen lbertragen. Futtermittel miissen im Betrieb so gelagert werden,
dass sie gegen Kontamination geschutzt sind. Dies bedeutet insoweit eine fur Wildschweine
unzugangliche Lagerung von Rohware, Endprodukten und Futtermitteln.

Die Mafdregeln dienen dem Schutz des Schwarzwildes und der Hausschweine und sollen
eine frihzeitige Feststellung der Tierseuche ermdglichen, um gegebenenfalls weitere
geeignete MaRnahmen zur Bekampfung und Verhinderung einer Weiterverbreitung des Virus
einleiten zu kénnen.

zu B. ll. Nummer 11

Auf der Grundlage von Artikels 49 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2023/594 muss das
Veterindramt anordnen, dass frisches Wildschweinefleisch oder
Wildschweinefleischerzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte, die von
Wildschweinen gewonnen worden sind, die in der Sperrzone | gewonnen oder erlegt worden
sind, nicht verbracht oder ausgefiihrt werden dirfen. Gemalf Artikel 51 und 52 der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2023/594 kann das Veterindramt Ausnahmen von diesem
Verbot erteilen, wenn die dort genannten Bedingungen erfillt sind.
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zu B. Il. Nummer 12

Die Kennzeichnung und Beprobung des erlegten Wildes ist auf der Grundlage von Artikel 70
der Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung mit 8§ 3a der Schweinepest-Verordnung
angeordnet.

Die Behdrde hat durch die Kennzeichnung und Beprobung von erlegten Wildschweinen die
Mdglichkeit, das aktuelle Seuchengeschehen auch auf3erhalb der festgelegten
Restriktionsgebiete zu beobachten. Aufgrund der Funde positiv auf ASP getesteter erlegter
Wildschweine sowie Wildschweinkadaver mit weiterer Tendenz zur Ausbreitung, sollen die
Mafinahmen der Beprobung mit anschlieRender labordiagnostischer Untersuchung eine
frihzeitige Erkennung eines Eintrages in den regionalen Wildschweinbestand ermoglichen.
Die Beprobung und Untersuchung sollen zudem Grundlage unverziglicher Ma3nahmen zur
Verhinderung einer weiteren Ausweitung des Seuchengeschehens sein.

Zudem kann die Behdrde, soweit es aus tierseuchenrechtlichen Griinden zwingend
erforderlich ist, die weitere Verwendung der Tierkorper erlegter Wildschweine als
Lebensmittel untersagen.

zu B. lII.

Die Anzeige, Kennzeichnung und Beprobung des erlegten Wildes in freien Gebieten der
ehemaligen Sperrzone | werden auf der Grundlage von Artikel 70 der Verordnung (EU)
2016/429 in Verbindung mit 8 3a der Schweinepest-Verordnung angeordnet mit dem Ziel,
durch ein aktives Monitoring aufRerhalb der Restriktionszone in der ehemaligen Sperrzone |
das aktuelle Seuchengeschehen beobachten zu kénnen.

Aufgrund der Funde positiv auf ASP getesteter, erlegter Wildschweine mit weiterer Tendenz
zur Ausbreitung, sollen die MaBnahmen der Beprobung mit anschlieBender
labordiagnostischer Untersuchung eine friihzeitige Erkennung eines Eintrages in den
regionalen Wildschweinbestand ermdglichen. Die Beprobung und Untersuchung sollen
zudem Grundlage unverziglicher Manahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausweitung
des Seuchengeschehens sein.

Die Anordnungen dieser Allgemeinverfligung stehen im pflichtgemaRen Ermessen der
Behdrde nach § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz fir das Land Brandenburg in Verbindung
mit 8 40 Verwaltungsverfahrensgesetz.

Die getroffenen MaRnahmen stehen nicht auRer Verhaltnis zum Ziel, eine Weiterverbreitung
des Krankheitserregers zu verhindern. Durch eine vermehrte Infektion der Wildschweine, die
bisher teilweise in der Nahe von Ortschaften verendet sind, besteht das Risiko einer
Erkrankung auch der in den Restriktionsgebieten gehaltenen Hausschweine. Dies trifft
insbesondere auf Freilandhaltungen zu. Eine Erkrankung kénnte hier eine Keulung des
gesamten Hausschweinbestandes nach sich ziehen.

Breitet sich das Virus unkontrolliert aus, so kann dies neben Leistungseinbuf3en auch
erhebliche Tierverluste und strenge Handelsbeschrankungen nach sich ziehen. Dies hétte
erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen auch fur nicht von der Krankheit betroffene
Betriebe und fir ganze Wirtschaftsbereiche in der Region sowie landesweit.

Die getroffenen MalRnahmen sind erforderlich. Ein milderes Mittel zur Erreichung der
vorgenannten Ziele ist nicht erkennbar. Die Anordnungen sind geeignet, die Tierseuche
frihzeitig zu erkennen und fiir den Fall des Auftretens der Verbreitung entgegenzuwirken.
Die Malinahmen sind angemessen und fuhren nicht zu einem personlichen Nachteil, der
erkennbar aufRer Verhdltnis zum eingangs erlauterten Ziel steht.

Die zeitlich und raumlich Gberschaubar befristeten Beschrankungen der individuellen
Bewegungs- und Handlungsfreiheit und auferlegten MalRregeln sind angesichts der
benannten Gefahren verhaltnismafig.
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zu C.

Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfigung wird geman 80 Absatz 2 Nummer 4
Verwaltungsgerichtsordnung fur folgende Anordnungen aufgrund des besonderen
Offentlichen Interesses angeordnet:

B. I. Nummer 3 und 5; B. Il. Nummer 1, 4 bis 7 und 10 bis 12; B. IlI.

Nach 8§ 80 Absatz 2 Nummer 4 Verwaltungsgerichtsordnung kann die sofortige Vollziehung
angeordnet werden. Die Voraussetzung liegt hier vor, da der Ausbruch und die Ausbreitung
der ASP und damit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Folgen
schnellstmdglich erkannt und unterbunden werden muss.

Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der damit verbundene tiergesundheitliche
sowie wirtschaftliche Schaden sind hoher einzuschatzen als personliche Interessen an der
aufschiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs.

Die Verpflichtung zur Anzeige und Beprobung erlegten und verendet aufgefunden
Schwarzwildes durch Jagdausibungsberechtigte in allen Restriktionsgebieten sowie die
Anzeigepflicht der Tierhalter in Bezug auf verendete, erkrankte Schweine und hinsichtlich der
Anzahl der gehaltenen Schweine gegeniiber dem Veterinaramt ist erforderlich. Die Behérde
kann dadurch schnellstmdglich, ohne Zeitverzégerung, MaBhahmen zur Bekampfung der
Tierseuche einleiten beziehungsweise das Ausmalf3 einer Gefahrdung von
Hausschweinebesténden erkennen und hierfir geeignete Schutzmaf3nahmen vornehmen.

In Anbetracht der erheblichen Gefahren, die die Tierseuche bei einem Kontakt mit
Hausschweinen hat und vor dem Hintergrund des akuten Ausbruchsgeschehens, ist es
zwingend erforderlich, sich ohne zeitlichen Aufschub an die MaRRregel zu halten, dass
Schweine in einen Stall abzusondern sind und nicht auf 6ffentlichen oder privaten Wegen
auBBerhalb des Betriebsgelandes getrieben werden. Gleiches gilt auch fir die Mal3regel, dass
Futter, Einstreu und anderes, die fir Schweine bestimmt sind oder mit ihnen in Bertihrung
kommen kdnnen, wildschweinsicher aufbewahrt werden muissen.

Ebenfalls ist die Anordnung des Verbringungsverbotes von frischem Schweinefleisch,
Wildschweinefleisch oder Schweinefleischerzeugnissen und
Wildschweinefleischerzeugnissen, einschliellich Tierdarmhullen, sowie tierischen
Nebenprodukten und Folgeprodukten sowie Zuchtmaterial aufgrund der hohen Resistenz
des aktuell aktiven ASP-Virus gegentber Umwelteinfliissen erforderlich, um eine Verbreitung
des Virus auf diesem Weg zu verhindern.

Die aufschiebende Wirkung der Anfechtung der angeordneten eilbediirftigen MaZnahmen
wilrde bedeuten, dass anderenfalls die kurzfristige Feststellung des Ausbruchs und damit
eine wirksame Bekampfung der Tierseuche nicht mehr gewahrleistet waren.

Im Ubrigen ist diese Allgemeinverfiigung gemaf § 80 Absatz 2 Nummer 3 der
Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit 8§ 37 des Tiergesundheitsgesetzes sofort
vollziehbar. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

zu D.

Gemal § 14d Absatz 2 Satz 5 Schweinepest-Verordnung wird die Festlegung der Sperrzone
| sowie deren Anderung oder Aufhebung von der zustandigen Behorde 6ffentlich bekannt
gemacht und nachrichtlich im Bundesanzeiger verdéffentlicht.

Die Bekanntgabe der Allgemeinverfligung erfolgt auf Grundlage des § 1
Verwaltungsverfahrensgesetz fur das Land Brandenburg in Verbindung mit § 41 Absatz 4
Verwaltungsverfahrensgesetz. Danach gilt eine Allgemeinverfiigung zwei Wochen nach der
ortsuiblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In der Allgemeinverfigung kann ein
hiervon abweichender Tag, jedoch friihestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag,
bestimmt werden, § 41 Absatz 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz. Von dieser
Erméachtigung wurde unter D. dieser Allgemeinverfiigung Gebrauch gemacht, da die
angeordneten tierseuchenrechtlichen MaRnahmen keinen Aufschub dulden.
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Die Bekanntmachung erfolgt nach § 41 Absatz 4 Satz 1 und 2 Verwaltungsverfahrensgesetz
durch die ortstibliche Bekanntmachung des verfigenden Teils.

Bei der Bekanntgabe durch ortstibliche Bekanntmachung ist zu bertcksichtigen, dass
vorliegend der Adressatenkreis so grof} ist, dass er, bezogen auf die akute Gefahrenlage
infolge der Einschleppung einer hoch ansteckenden Tierseuche sowie des sich aktuell weiter
ausbreitenden epidemiologischen Geschehens, nach Austibung pflichtgeméaRen Ermessens
vernunftigerweise nicht mehr in Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann.
Von einer Anhoérung wurde daher auf der Grundlage des 8 1 Absatz 1
Verwaltungsverfahrensgesetz fir das Land Brandenburg in Verbindung mit § 28 Absatz 2
Nummer 4 Verwaltungsverfahrensgesetz verzichtet.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch beim Landrat des Landkreises Oder-Spree, Amt fur Landwirtschaft, Veterinar-
und LebensmittelUberwachung, BreitscheidstralBe 7, 15848 Beeskow erhoben werden.

Bei Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der
Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der vorgenannten Behérde eingegangen ist.
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmachtigten versdumt werden,
so wirde dessen Versdumnis Ihnen zugerechnet werden.

Frank Steffen
Landrat

Anlagen

Al - Karte der Restriktionsgebiete vom 25. November 2024

A2 - Leitfaden zur Bejagungsstrategie im Rahmen der ASP-Bekampfung im Land
Brandenburg

A3 - Merkblatt zu Reinigungs- und DesinfektionsmalRnahmen nach dem Wildschweinkontakt

13



